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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    1 
 
BW 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der dargestellte Hinweis wird im Rahmen einer redaktionellen 
Überarbeitung der Unterlagen in die Hinweise zur Begründung 
aufgenommen. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    2 
 
RMR 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Durchführung des vorliegenden Änderungsver-
fahrens auf Basis des § 13a BauGB erfolgt kein (externer) 
Ausgleich. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RMR  Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. H. 

Godorfer Hauptstraße 186, 50997 Köln 

 

RMR Aktenzeichen: 25 000 247 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

von der vorgenannten Maßnahme werden weder unsere vorhandenen 

Anlagen noch laufende bzw. vorhersehbare Planungen unseres Hauses be-

troffen. 

 

Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich für den Eingriff in Natur und Land-

schaft gefordert wird, muss sichergestellt sein, dass dieser nicht im 

Schutzstreifen unserer Leitungen stattfindet. 

 

Sollten diese Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, bitten wir um 

erneute Beteiligung. 

                                                      

Mit freundlichen Grüßen       

 

RMR - Abteilung Wegerecht 

 

 
Abteilung IW - Wegerechte / Leitungsüberwachung 

Godorfer Hauptstraße 186 

50997 Köln 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    3 
 
GDKE1 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihr Schreiben vom: 21.10.2025 
 
 
Sehr geehrte Frau Geisen,  
 
wir haben das Vorhaben zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der Di-
rektion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege beste-
hen hiergegen keine Bedenken. Am weiteren Verfahren müssen wir 
nicht mehr beteiligt werden. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange 
der Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege. 
Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpfle-
ge/Praktische Denkmalpflege Mainz und der Direktion Landesar-
chäologie/Außenstelle Koblenz bleiben vorbehalten und sind ggf. 
noch einzuholen. Eine interne Weiterleitung ist nicht möglich. 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Markus Poschmann 
 
Gebietsreferent, Grabungstechniker 
Erdgeschichtliche Denkmalpflege Standort Koblenz 
Direktion Landesarchäologie 
 
GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE  
RHEINLAND-PFALZ 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    4 
 
GDKE2 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der dargestellte Hinweis zu Kleindenkmälern und Grenzzei-
chen wird im Rahmen einer redaktionellen Überarbeitung der 
Unterlagen in die Hinweise zum Bebauungsplan übernommen. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 22.10.2025 und die Beteili-
gung unserer Behörde gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sowie Denk-
malschutzgesetz Rheinland-Pfalz gemäß § 1 Abs. 3 im vorliegenden 
Vorhaben. 
 
Aus Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege sind im Rahmen des 
o.g. Planungsverfahren die Belange der Denkmalpflege nicht betrof-
fen. 
 
Hinweis zu Kleindenkmälern und Grenzzeichen: 
Im Rahmen des Planungsverfahren ist zu berücksichtigen, dass sich 
im Planungsgebiet gemäß DSchG RLP §§ 3, 4 und 5 denkmalge-
schützte Kleindenkmäler und Grenzzeichen (u.a. Grenzsteine, Kilo-
meter- oder Stundensteine, Loogfelsen, Menhire) befinden können. 
All diese genannten Kleindenkmäler und Grenzzeichen sind prinzi-
piell in situ zu belassen.      
Insbesondere Grenzzeichen können noch heute eine historische 
oder noch immer bestehende Grenzlinie dokumentieren bzw. als ein 
Bestandteil eine noch aus mehreren tradierten Grenzzeichen beste-
hende historische Grenzlinie überliefern.  
Sollten daher im Rahmen von Maßnahmen und Bauausführungen 
Kleindenkmäler, Grenzzeichen wie Grenzsteine, Kilometer- oder 
Stundensteine, Loogfelsen, Menhire oder Ähnliches im Planungs-
gebiet vorgefunden und festgestellt werden, ist die Denkmalfachbe-
hörde – Direktion Landesdenkmalpflege und Direktion Landesar-
chäologie der GDKE – von diesen und Ihrem Standort sofort in 
Kenntnis zu setzen, die Kulturdenkmäler sind in situ zu belassen 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    4 
 
GDKE2 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insbesondere Grenzzeichen können noch heute eine historische 
oder noch immer bestehende Grenzlinie dokumentieren bzw. als ein 
Bestandteil eine noch aus mehreren tradierten Grenzzeichen beste-
hende historische Grenzlinie überliefern.  
Sollten daher im Rahmen von Maßnahmen und Bauausführungen 
Kleindenkmäler, Grenzzeichen wie Grenzsteine, Kilometer- oder 
Stundensteine, Loogfelsen, Menhire oder Ähnliches im Planungs-
gebiet vorgefunden und festgestellt werden, ist die Denkmalfachbe-
hörde – Direktion Landesdenkmalpflege und Direktion Landesar-
chäologie der GDKE – von diesen und Ihrem Standort sofort in 
Kenntnis zu setzen, die Kulturdenkmäler sind in situ zu belassen 
und bei erforderlicher Veränderung gemäß § 13 DSchG das weitere 
Vorgehen in jedem Einzelfall mit den Denkmalbehörden, hier der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde und den o.g. Denk-
malfachbehörden umgehend und im Vorfeld der Veränderungen ab-
zustimmen. 
Dieser Hinweis auf den Genehmigungsvorbehalt ist als Rechts-
grundlage im Planungsbeschluss aufzuführen und denkmal-
rechtlich zu genehmigen. 
 
Hinweis zu den Stellungnahmen der GDKE: 
Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange der Direktion Landes-
denkmalpflege. Stellungnahmen der Direktion Landesarchäologie 
sowie der Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte sind gesondert 
einzuholen. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
i.A. 
Muhammet Cesur 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    5 
 
GDKE3 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    5 
 
GDKE3 

Anregung    Würdigung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    6 
 
Pledoc 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    6 
 
Pledoc 

Anregung    Würdigung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    7 
 
ENM 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen zu Bebauungsplan enthalten bereits ein ent-
sprechendes Geh, Fahr- und Leitungsrecht (Planurkunde und 
textliche Festsetzungen GFL 1 (Punkt 8)). 
 
Die tatsächliche dingliche Sicherung muss über eine Grund-
dienstbarkeit/Baulast im Grundbuch erfolgen. Dies kann der 
Bebauungsplan nicht begründen/festsetzen.  
 
Sollten im Rahmen der baulichen Umsetzung Umverlegungen 
oder Änderungen erforderlich werden, sind diese im Vorfeld 
rechtzeitig mit der ENM abzustimmen. 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Geisen, 
 
vielen Dank für Ihre Information über die Aufstellung und 1. Ände-
rung des Bebauungsplans „Heckenberg II“ der Stadt Mayen nach § 
4 Abs. 1 BauGB. 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes befinden 
sich Netzanlagen unseres Unternehmens. Es handelt sich um Erd-
gas-Mitteldruckleitungen. 
Den genauen Verlauf der Leitungen können Sie dem beigefügten 
Auszug aus unserer Bestandsdokumentation entnehmen.  
Die genannten Netzanlagen befinden sich im Bereich der geplanten 
Privatstraße, Flur 19 Flurstücksnr. 270/5. 
Durch diese Planung wird eine Sicherung der Leitungen notwendig. 
Wir regen an, im Verlauf der Leitung ein Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht von 3 m Breite, beiderseits der Leitungsachse 1,5 m, nach § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB im Bebauungsplan fest zu setzen. Die Fläche 
des Geh-, Fahr- und Leitungsrechts muss jederzeit zugänglich sein 
und darf weder überbaut noch bepflanzt werden. Bitte übernehmen 
Sie einen entsprechenden Hinweis in die Begründung und in die 
Textfestsetzungen zum Bebauungsplan. Um die Lage der Leitung 
langfristig zu sichern, ist es notwendig, beim Eigentumsübergang 
der betroffenen Grundstücke den Bestand der Netzanlagen vor ei-
ner Veräußerung der Flächen durch die Eintragung einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Energiever-
sorgung Mittelrhein AG als Eigentümerin der Netzanlagen im 
Grundbuch zu sichern. 
 
Sind die Planungen der Ortsgemeinde nicht mit der Festlegung des 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechts zu vereinbaren, muss die Leitung in 
ihrer Lage verändert werden. 
Die Kostentragung der Leitungsverlegung richtet sich nach dem 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    7 
 
ENM 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kostentragung der Leitungsverlegung richtet sich nach dem 
Konzessionsvertrag zwischen der Ortsgemeinde Mayen und der 
Energieversorgung Mittelrhein AG. 
 
In diesem Fall regen wir ein gemeinsames Gespräch mit Ihnen und 
dem Investor zur Abstimmung und Klärung an. 
 
Wenn unsere Belange berücksichtigt werden, haben wir keine Be-
denken gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes vorzubringen. 
 
Zur Beantwortung evtl. Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 
 
Freundliche Grüße 
 
i.A. Jennifer Meyer 
Asset-Management/Netzstrategie ENM 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    7 
 
ENM 

Anregung    Würdigung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    8 
 
Vodafone 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen zu Bebauungsplan enthalten bereits ein ent-
sprechendes Geh, Fahr- und Leitungsrecht (Planurkunde und 
textliche Festsetzungen GFL 1 (Punkt 8)). 
 
Die tatsächliche dingliche Sicherung muss über eine Grund-
dienstbarkeit/Baulast im Grundbuch erfolgen. Dies kann der 
Bebauungsplan nicht begründen/festsetzen.  
 
Sollten im Rahmen der baulichen Umsetzung Umverlegungen 
oder Änderungen erforderlich werden, sind diese im Vorfeld 
rechtzeitig mit der Vodafone GmbH abzustimmen. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
 
 
 
 
 
 

Vodafone GmbH 
Zurmaiener Straße 175 * 54292 Trier 
 
Stadt Mayen - Stadtplanung 
Rosengasse 2 
56727 Mayen 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01444884 
E-Mail: mitverlegung.tfr-sw@vodafone.com 
Datum: 31.10.2025 
Bauleitplanung der Stadt Mayen, Aufstellung des Bebauungsplans 
»Heckenberg II« (1. Änderung), Mayen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 21.10.2025. 
 
Bei der von Ihnen eingereichten Planung haben wir keine Einwände. 
Neu- oder Mitverlegungen sind nicht geplant. Im Planbereich befin-
den sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Wir 
weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu 
schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene 
Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Tele-
kommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindes-
tens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an mitverlegung.tfr-
sw@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu ver-
anlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    8 
 
Vodafone 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In diesem Zusammenhang weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass 
die zuständige Vodafone-Gesellschaft(en) erforderliche Umverle-
gungen ihrer vorhandenen Telekommunikationslinien (TK-Linien) 
grundsätzlich durch ein von ihr beauftragtes Tiefbauunternehmen 
auf eigene Kosten bewirkt (§ 130 Absatz 3 Telekommunikationsge-
setz [TKG]), unabhängig davon, ob der Wegebaulastträger bereits 
Tiefbauunternehmen in o.g. Vorhaben – insbesondere im Rahmen 
einer öffentlichen Ausschreibung – beauftragt hat. 
 
Hierfür ist die Einräumung eines Bauzeitfensters notwendig, das der 
Wegebaulastträger und/oder sein beauftragtes Tiefbauunternehmen 
bzw. Planungsbüro bei der Planung des o.g. Vorhabens zu berück-
sichtigen und auf Antrag der zuständigen Vodafone-
Gesellschaft(en) ihr zu gewähren und mit ihr abzustimmen hat. 
 
Ordnungsgemäß erfolgte Baubeschreibungen bzw. Erläuterungen 
zur Ausschreibung des Wegebaulastträgers berücksichtigen derarti-
ge Verzögerungen, sodass Bauunternehmen und Planungsbüros 
damit zu rechnen haben. 
 
Hierdurch entstehende Kosten und Ausführungszeitverlängerungen 
sowie Behinderungen müssen deshalb bereits vorab bei der Ein-
heitspreisbestimmung und der Festlegung der Ausführungszeiten 
vom Bauunternehmen bzw. Planungsbüro berücksichtigt werden. 
 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden 
Tiefbauunternehmen anzufordern. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    9 
 
LGB 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Während des durchgeführten Verfahrens haben sich keine wei-
teren Hinweise zum Thema Bergbau/Altbergbau ergeben. 
 
Vorliegend handelt es sich um die Änderung eines rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes, welcher aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt wurde. 
 
Die Unterlagen enthalten bereits einen Hinweis zum Thema 
Baugrund. Dieser wird im Rahmen einer redaktionellen Überar-
beitung der Unterlagen um folgende Passage zum Thema 
Bergbau/Altbergbau ergänzt: 
 
Sollten sich bei dem geplanten Bauvorhaben Indizien auf er-
folgten Bergbau ergeben, wird spätestens dann die Einbezie-
hung eines Baugrundgutachters bzw. Geotechnikers zu einer 
objektbezogenen Baugrunduntersuchung empfohlen.  
 
Darüber hinaus wird empfohlen, sich mit der Firma N.V. 
UMICORE S.A. in Verbindung zu setzen. 
 
Die Unterlagen enthalten bereits einen entsprechenden Hin-
weis zum Geologiedatengesetz. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    9 
 
LGB 

Anregung    Würdigung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    9 
 
LGB 

Anregung    Würdigung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    10 
 
Telekom 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Plangebietes wird eine Privatstraße errichtet. 
Diese ermöglicht die grundsätzliche Anbindung aller im Gel-
tungsbereich befindlichen Grundstücke. 
 
Der Bebauungsplan sieht hierfür auch bereits ein entsprechen-
des Geh, Fahr- und Leitungsrecht vor. 
 
Sollte der Investor Interesse an einer Versorgung des Plange-
bietes durch die Telekom haben, ist diese somit problemlos 
möglich. 
Die Ausweisung weiterer Trassen o.ä. ist daher weder notwen-
dig noch zielführend. 
 
Die Unterlagen enthalten bereits einen entsprechenden Hin-
weis über die rechtzeitige Kontaktaufnahme vor Baubeginn. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    10 
 
Telekom 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    11 
 
LWK 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    12 
 
STWM 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Der vorliegende Bebauungsplan kann nur Festsetzungen in-
nerhalb des definierten Geltungsbereichs treffen. 
 
Dort enthalten die Unterlagen zum Bebauungsplan bereits ein 
entsprechendes Geh, Fahr- und Leitungsrecht (Planurkunde 
und textliche Festsetzungen GFL 1 und 2 (Punkt 8)). 
 
Die tatsächliche dingliche Sicherung muss über eine Grund-
dienstbarkeit/Baulast im Grundbuch erfolgen. Dies kann der 
Bebauungsplan nicht begründen/festsetzen.  
 
Die genannten Vorgaben zur baulichen Ausführung sind zu be-
achten und mit den Stadtwerken Mayen abzustimmen. 
 
Sollte eine über den Grundschutz hinausgehende Löschwas-
serversorgung (48 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden) er-
forderlich sein/werden, ist diese durch geeignete Maßnahmen 
zu gewährleisten.  
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    12 
 
STWM 

Anregung    Würdigung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    12 
 
STWM 

Anregung    Würdigung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    12 
 
STWM 

Anregung    Würdigung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    13 
 
DLR 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Durchführung des vorliegenden Änderungsver-
fahrens auf Basis des § 13a BauGB erfolgt kein (externer) 
Ausgleich. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen, 
Bebauungsplan "Heckenberg II" 1. Änderung  
Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB 

Nr. 

    14 
 
LBM 

Anregung    Würdigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Die L 83 befindet sich in einer Entfernung von mindestens 550 
m (Luftlinie). 
 
Aufgrund dieser Entfernung sowie der dazwischen befindlichen 
topografischen Situation sind (unzumutbare) Lärmbelästigun-
gen für das Gebiet der vorliegenden Bebauungsplanänderung 
ausgeschlossen.   
Diesbezügliche Festsetzungen sind daher nicht erforderlich.  
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Geisen, 
 
gegen die Bauleitplanung der Stadt Mayen zum Bebauungsplanes 
„Heckenberg II“ 1. Änderung werden aus straßenbaubehördlicher 
Sicht diesseits keine grundsätzlichen Bedenken erhoben. 
 
Die Erschließung des Plangebietes ist über das Gemeindestraßen-
netz sichergestellt. 
 
Erlauben Sie uns noch folgenden Hinweis, mit der Bitte um Berück-
sichtigung: 
Die hinzukommende Wohnbebauung erfolgt in Kenntnis der vor-
handenen Verkehrslärmsituation ausgehend von der L 83. 
Daher hat die Stadt Mayen durch entsprechende Festsetzungen in 
der Planurkunde bzw. in den textlichen Festsetzungen zum o. g. 
Bauleitplan den Erfordernissen des § 1 Abs. 5 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 
1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz 
vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung bzw. Minderung 
solcher Einwirkungen, für die zu treffenden baulichen und sonstigen 
technischen Vorkehrungen im Innen- und Außenwohnbereich in 
ausreichendem Maß Rechnung zu tragen. 
Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die Trägerin der 
Bauleitplanung in eigener Verantwortung zu erbringen. Sie trägt die 
Gewähr für die Richtigkeit der schalltechnischen Beurteilung. 
 
Die Stadt hat mit der Festsetzung bzw. Durchführung der infolge der 
Bauleitplanung erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auch sicher-
zustellen, dass der Straßenbaulastträger bei einem künftigen Neu-
bau oder der wesentlichen Änderung der L 83 nur insoweit Lärm-

schutzmaßnahmen zu betreiben hat, als diese über das hin-
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schutzmaßnahmen zu betreiben hat, als diese über das hinausge-
hen, was die Gemeinde im Zusammenhang mit der Bauleitplanung 
bereits hätte regeln müssen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Julia Wilhelm 
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Zu 1.: 
Aufgrund der Lage des Plangebietes oberhalb der bebauten 
Ortslage sowie der vorgefundenen Bodenverhältnisse wird von 
einer Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers drin-
gend abgeraten.   
 
 
Zu 2.: 
Die Unterlagen werden um eine Wasserhaushaltsbilanz er-
gänzt. 
 
Zu 3.: 
Die Unterlagen zum Bebauungsplan enthalten bereits Aussa-
gen zum Thema Starkregen und Überflutung. Eine Überarbei-
tung/Ergänzung ist nicht erforderlich. 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur oben genannten Maßnahme in der Stadt Mayen nehmen wir wie 
folgt Stellung:  
 
1. Oberflächenwasserbewirtschaftung / Schmutzwasser 
Grundsätzlich bestehen gegenüber der in der Begründung vorge-
brachten Planung zur Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers 
sowie anfallenden Niederschlagswassers keine Bedenken. Wir wei-
sen darauf hin, dass die Beseitigung des Niederschlagswassers 
grundsätzlich unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 WHG und des 
§ 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen hat und gem. § 55 Abs. 2 WHG das 
anfallende Oberflächenwasser ortsnah zu versickern oder zu verrie-
seln oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 
einzuleiten ist. Vor Kanalisierungsmaßnahmen ist, soweit noch nicht 
geschehen, zu prüfen, ob die bestehende Bebauung so weiterent-
wickelt und erschlossen werden kann, dass nicht klärpflichtiges 
Wasser, wie z. B. oberirdisch abfließendes Niederschlagswasser, in 
der Nähe des Entstehungsortes wieder dem natürlichen Wasser-
kreislauf zugeführt werden kann.  
 
2. Wasserhaushaltsbilanz  
„Die Planunterlagen enthalten keine Aussagen zur Wasserhaus-
haltsbilanz des geplanten Neubaugebiets. Diese sind, z.B. nach 
dem Merkblatt DWA-M 102 Teil 4, auszuarbeiten und nachzu-
reichen. Dabei ist in einem Fachbeitrag Wasserhaushaltsbilanz der 
geplante bebaute Zustand mit dem unbebauten Referenzzustand 
des Planungsgebietes gegenüberzustellen. Die notwendigen Maß-
nahmen sind unter ökologischen, technischen oder wirtschaftlichen 
Aspekten zu wählen. Abweichungen zur Zielgröße sind entspre-
chend im Fachbeitrag zu begründen. 
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Aufgrund der fehlenden Aussagen zur Wasserhaushaltsbilanz be-
stehen gegen den Bebauungsplan aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
Bedenken. Diese können mit Vorlage des entsprechenden Nach-
weises, z.B. nach DWA-M 102 Teil 4, ausgeräumt werden.“ 

 

3.     Allgemeine Wasserwirtschaft / Starkregenvorsorge 
Durch die vorgesehene Maßnahme sind keine Oberflächengewäs-
ser betroffen. 
 
Wir bitten außerdem um Beachtung unserer Hinweise zur Starkre-
genvorsorge: 
 
Gemäß den Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz ist 
das Plangebiet im Falle eines Starkregenereignisses gefährdet. An-
nahme für diese Aussage ist ein außergewöhnliches Starkregener-
eignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 7). In Rheinland-
Pfalz entspricht dies einer Regenmenge von ca. 40 – 47 mm (bzw. 
l/m²) in einer Stunde. Im Falle eines solchen Ereignisses werden für 
Teile des Plangebietes Wassertiefen zwischen 5 und < 30 cm mit 
einer Fließgeschwindigkeit zwischen 0 und 1,0 m/s erreicht. Höhere 
Wassertiefen sowie eine Ausdehnung der Überflutungsflächen sind 
bei intensiveren Starkniederschlägen möglich. Die Sturzflutgefah-
renkarte sowie detaillierte Erläuterungen zu den darin enthaltenen 
Informationen (Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Fließrich-
tungen) können Sie unter folgendem Link abrufen: 
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/  Die Gefährdun-
gen durch Starkregen sollten in der Bauleitplanung berücksichtigt 
werden. Die Errichtung von Neubauten sollte in einer an mögliche 
Überflutungen angepassten Bauweise erfolgen.  
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Abflussrinnen sollten von Bebauung freigehalten werden und geeig-
nete Maßnahmen (wie z.B. Notwasserwege) ergriffen werden, so-
dass ein möglichst schadloser Abfluss des Wassers durch die Be-
bauung gewährleistet werden kann. An vorhandenen Bauwerken 
sollten ggf. Maßnahmen zum privaten Objektschutz umgesetzt wer-
den. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des Mög-
lichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum 
Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminde-
rung zu treffen. 
 
-Entsprechende Übersichtskarten sind als pdf beigefügt- 
 
Weitere Belange unserer Regionalstelle werden nicht berührt. 
 

5. Abschließende Beurteilung 
Auf Grund der fehlenden Aussagen zur Wasserhaushaltsbilanz 
bestehen gegen die Planung Bedenken. Diese sind, z.B. nach 
dem Merkblatt DWA-M 102 Teil 4, auszuarbeiten und nachzu-
reichen. Bis dahin behalten wir uns eine abschließend positive 
Stellungnahme vor. 
 
Ihre zuständige Kreisverwaltung erhält diese Mail in cc zur Kennt-
nisnahme.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
--  
Andreas Nilles 
Sachbearbeiter 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kob-
lenz 
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 Die Stadt Mayen nimmt die Anregungen der SGD Nord zur 

Kenntnis und beschließt wie folgt: 
 
Im Vorfeld wurde sich ausreichend mit dem Thema Gebäude-
höhe und Fernwirkung auseinandergesetzt. 
 
Insofern wird an den diesbezüglichen Festsetzungen der vor-
liegenden Änderung unverändert festgehalten. 
 
 
Ja: 
 
Nein: 
 
Enthaltungen: 
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SN Abfall: 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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SN Brandschutz: 
 
Die Vorgaben und Hinweise zum Brandschutz sind im Rahmen 
der baulichen Umsetzung zu beachten. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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SN Wasser: 
 
Die Hinweise zum Thema Bodenschutz sind im Vorfeld bzw. im 
Rahmen der baulichen Umsetzung zu beachten.  
 
Das zuständige Abwasserwerk der Stadt Mayen wurde bereits 
beteiligt, die vorgesehene Entwässerung ist abgestimmt. 
Da ein Anschluss von Bestandsflächen an ein bestehendes 
Rückhaltebecken erfolgt, welches noch über ausreichendes 
Volumen verfügt, ist weder eine neue wasserrechtliche Erlaub-
nis noch die Änderung einer bestehenden erforderlich. 
 
Die Vorgaben und Hinweise zum Brandschutz sind im Rahmen 
der baulichen Umsetzung zu beachten. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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 Die Stadt Mayen nimmt die Anregungen der KV, Referat Natur-

schutz zur Kenntnis und beschließt wie folgt: 
 
Zur Klarstellung: 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Änderung eines 
rechtskräftigen Bebauungsplanes, welcher eine sofortige Be-
bauung der Fläche bereits ermöglicht. 
 
Zur Abklärung eventueller Artenschutzrechtlicher Betroffenhei-
ten wurde im Vorfeld des Änderungsverfahrens eine Arten-
schutzrechtliche Vorprüfung durchgeführt. Diese umfasst ne-
ben der Auswertung verfügbarer Daten und Erkenntnisse auch 
eine Besichtigung vor Ort durch eine anerkannte Landespflege-
rin. 
 
In diesem Zusammenhang haben sich keine Hinwei-
se/Notwendigkeiten für eine weitere Untersuchung der Fläche 
oder eventuelle Betroffenheiten ergeben. 
 
Auch seitens der Kreisverwaltung werden für das Plangebiet 
selbst keine diesbezüglichen entgegenstehenden Fakten gelie-
fert, sondern lediglich Mutmaßungen geäußert.  
 
Die Aussage, dass es im Umfeld des Plangebiets, wie im ge-
samten Gemarkungsgebiet der Stadt Mayen Fledermäuse und 
Vögel gibt, die auch das Plangebiet als Jagdrevier nutzen, fin-
det sich übrigens auch in der artenschutzrechtlichen Vorprü-
fung. Diese kommt jedoch zu dem Schluss, dass aufgrund der 
geringen Größe des Plangebietes und der verbleibenden um-
gebenden Fläche keine negativen Beeinträchtigungen zu er-
warten sind.    
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 Für das Thema Insekten kommt die Gutachterin zu dem 

Schluss, dass aufgrund der vorhandenen Vegetation der Be-
satz maximal durchschnittlich hoch einzustufen ist.  
 
Auch Eidechsen/Schlingnattern o.ä. wurden mangels geeigne-
ter Versteckmöglichkeiten nicht vorgefunden.  
 
Aufgrund der getätigten Ausführungen wird nach intensiver 
Abwägung der bisherige Untersuchungsumfang als ausrei-
chend erachtet und von weiteren Untersuchungen abgesehen. 
 
Ja: 
 
Nein: 
 
Enthaltungen: 
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SN Landesplanung: 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. Kein Beschluss erfor-
derlich. 
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 Die Anregungen der Kreisverwaltung zum Klimaschutz werden 

zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wie richtig dargestellt, handelt es sich im vorliegenden Fall um 
die vergleichsweise kleine Änderung eines rechtskräftigen Be-
bauungsplanes im ländlichen Raum (1 ha).  
 
Die Änderung ermöglicht bereits die Berücksichtigung einer 
Vielzahl von sinnvollen ökologischen Aspekten (Photovoltaik, 
Gründächer, Zisternen etc.) und einer zeitgemäßen Bebauung 
(Mehrfamilienhäuser). Darüber hinaus wurde die Erschlie-
ßungsfläche deutlich reduziert. 
 
Weitere konkrete Festsetzungen bspw. ein Mobilitätskonzept 
oder die Anlage von gemeinschaftlichen Parkhäusern ent-
spricht vorliegend jedoch nicht der Lebenswirklichkeit des länd-
lich geprägten Raumes. 
 
Eine Wärmeplanung mit konkreten Vorgaben liegt für die Stadt 
Mayen noch nicht vor und kann daher zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Berücksichtigung finden. 
 
Die Verwendung „heller Materialien“ ist rechtlich unbestimmt 
und entspricht nicht dem (historischen) Ortsbild der Stadt May-
en. 
 
Im Gesamtzusammenhang der ökologischen Festsetzungen ist 
auch auf den Aspekt der Wirtschaftlichkeit hinzuweisen.  
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 So führen Vorgaben zur baulichen/energiesparenden Ausfüh-

rung von Gebäuden bereits heute zu deutlichen Problemen bei 
der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit von Bauvorhaben gerade im 
ländlichen Raum (Stichwort bezahlbarer Wohnraum). 
 
Ein Verbot zur Anlage von „Steingärten“ ist über die Instrumen-
te des Baugesetzbuches bzw. die Vorgaben in Rheinland-Pfalz 
bisher rechtlich nicht möglich. 
 
Die Anlage von Gemeinschaftsgärten für Mieter oder künftige 
Eigentümer ist nicht vorgesehen, da hierfür kein belegbarer  
und damit vermarktbarer Bedarf gesehen wird. 
 
Durch die neue Bebauung (max. 4-5 Baukörper) werden die 
bestehenden Kaltluftströme zwar verändert, jedoch weder voll-
ständig umgelenkt noch verhindert, da es sich immer noch um 
einzelne Baukörper in letztlich offener Bauweise handelt. 
 
 
Von der Aufnahme weiterer konkreter Festsetzungen zum Kli-
maschutz wird daher nach intensiver Beratung abgesehen. 
 
Ja: 
 
Nein: 
 
Enthaltungen: 
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